
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
Für das im Denkmalverzeichnis der Stadt Cottbus eingetragene Einzeldenkmal lief das Sanie-
rungsgebot am 01.03.2007 ab. Bis zum heutigen Tag ist kein Sanierungsbeginn zu verzeich-
nen. Der Käufer des Objektes hatte die Möglichkeit auf Antrag eine neue Frist zu vereinbaren.  

1. Hat der Käufer von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht? Wenn ja, wie sieht diese 
Frist aus? 

2. Wird sich die Stadt Cottbus aufgrund der besonderen historischen Bedeutung des Ge-
bäudes (letztes „Judenhaus“ während der Nazizeit) besonders für den Erhalt und die 
Sanierung des Objektes einsetzen? 

 
gez. H.-J. Weißflog 
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Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2007 
 

- Sanierung Objekt ehemalige Münzstr. 42 – 


